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Niederschrift 
 

über die 16. Sitzung der Gemeindevertretung Norddorf auf Amrum am Dienstag, dem 
23.06.2020, im Öömrang Skuul. 

Anwesend sind: Dauer der Sitzung: 19:00 Uhr – 21:21 Uhr 
Gemeindevertreter 
Herr Thorsten Andresen 2. stellv. Bürgermeister  
Herr Christoph Decker Bürgermeister  
Frau Sibylle Franz 1. stellv. Bürgermeisterin  
Herr Peter Heck-Schau   
Herr Gunnar Hesse   
Herr Cornelius Hinrichs   
Herr Mathias Hölck   
Herr Kai Quedens   
 von der Verwaltung 
Frau Nicole Ingwersen  Protokollführung 
 Gäste 
Herr Frank Timpe   

Entschuldigt fehlen: 
Gemeindevertreter 
Herr Thore Blome   
 
 

Tagesordnung: 

 1 .  Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfä-
higkeit 

 2 .  Anträge zur Tagesordnung 
 3 .  Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung und Beschlussfassung von Tages-

ordnungspunkten 
 4 .  Einwendungen gegen die Niederschrift über die 15. Sitzung (öffentlicher Teil) 
 5 .  Bekanntgabe der in der nichtöffentlichen Sitzung am 10.03.2020 gefassten Beschlüsse 

gem. §35 (3) GO 
 6 .  Bericht der Ausschussvorsitzenden 
 7 .  Bericht des Bürgermeisters 
 8 .  Einwohnerfragestunde 
 9 .  Errichtung einer neuen Webkamera AmrumTouristik Norddorf 
 10 .  Bericht des Gemeindeprüfungsamtes des Kreises Nordfriesland über die unvermutete 

Prüfung der Finanzbuchhaltung der AmrumTouristik Norddorf 
Vorlage: Nord/000125 

 11 .  Feststellung des Jahresabschlusses der Amrum Touristik Norddorf 2018 
Vorlage: Nord/000126 

 
 1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Be-

schlussfähigkeit 
  

Bgm. Decker begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Einladung und 
die Beschlussfähigkeit fest. 
 
 

 2. Anträge zur Tagesordnung 
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Der Tagesordnungspunkt 9 „Bereitstellung von Eigenmitteln –Außenfläche Maritur- wird 
einstimmig von der Tagesordnung abgesetzt.  
Auf die Tagesordnung wird der Tagesordnungspunkt 5 „Bekanntgabe der in der nichtöf-
fentlichen Sitzung am 10.03.2020 gefassten Beschlüsse gem. § 35 (3) GO“ einstimmig 
hinzugefügt.  
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte erhalten dadurch jeweils eine neue Nummer. 
 
 
 

 3. Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung und Beschlussfassung von 
Tagesordnungspunkten 

  
Die GV beschließt einstimmig die Tagesordnungspunkte 12 bis 15 nichtöffentlich zu 
beraten. 
 
 
 

 4. Einwendungen gegen die Niederschrift über die 15. Sitzung (öffentlicher Teil) 
  

Es werden keine Einwende gegen die Niederschrift erhoben. Die Niederschrift über die 
15. Sitzung (öffentlicher Teil) wird festgestellt. 
 
 
 

 5. Bekanntgabe der in der nichtöffentlichen Sitzung am 10.03.2020 gefassten Be-
schlüsse gem. §35 (3) GO 

  
Bgm. Decker gibt gemäß § 35 (3) GO die gefassten Beschlüsse der nichtöffentlichen 
Sitzung am 10.03.2020 bekannt. 
 
 
 

 6. Bericht der Ausschussvorsitzenden 
  

Vom Finanzausschuss und Tourismusausschuss liegen keine Informationen vor. 
 
Vom Bauausschuss werden die Informationen im nichtöffentlichen Teil bearbeitet. 
 
 

 7. Bericht des Bürgermeisters 
  

Bgm. Decker informiert über folgendes:  
 

- Bohlenweg Odde, der Auftrag zum Entfernen des Bohlenweges wurde verge-
ben. Der Bohlenweg darf neu gebaut werden mit neuer Trassenführung. 

- der Shuttle ist bereits in Fahrt und wird auch wieder gut angenommen. Es wurde 
eine zweite Kraft eingestellt, sodass der Fahrplan erweitert werden konnte. 

- die aktuelle Corona-Situation 
- die Sitzungen vom Amtsausschuss und vom Haupt- und Finanzausschuss. 

 
 

 8. Einwohnerfragestunde 
  

GV K. Quedens möchte wissen, wie man sich verhalten soll, wenn man von Bürgern im 
Dorf angesprochen wird. 
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Bgm. Decker beantwortet die Frage wie folgt: man kann den Bürgern mitteilen, dass der 
Bürgermeister Sprechzeiten um die Mittagszeit anbietet oder dass die Bürger die Ge-
meindevertretersitzungen wahrnehmen können, wenn ihnen etwas auf der Seele 
brennt. 
 
Es wird eine Frage zur Kontrolle des ruhenden Verkehrs gestellt. Diese Frage wird von 
Bgm. Decker und der GV wie folgt beantwortet: der ruhende Verkehr wird einmal die 
Woche durch die drei Außendienstmitarbeiter des Ordnungsamtes Föhr-Amrum, die für 
den gesamten Amtsbereich zuständig sind,  überwacht.  
 
 

 9. Errichtung einer neuen Webkamera AmrumTouristik Norddorf 
  

Bgm. Decker übergibt Herrn Timpe das Wort. 
 
Herr Timpe berichtet der GV von dem Förderungsprogramm der Aktiv Region Uthlande, 
dass dort Mittel beantragt werden können, um eine neue Webkamera zu erwerben und 
zu installieren. Im Vorwege wurde die GV von Herrn Timpe über mögliche Varianten 
einer Webkamera informiert. 
 
Nach einer ausführlichen Diskussion zwischen der GV und Herrn Timpe, werden fol-
gende Beschlüsse gefasst. 
 

- Die GV ist einstimmig für den grundsätzlichen Erwerb einer Webkamera. 
 

- Die GV beschließt bei 7 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung, die Variante der 
schwenkbaren Webkamera zu favorisieren.  
Herr Timpe wird dafür alles weitere in die Wege leiten. 
 

 
 10. Bericht des Gemeindeprüfungsamtes des Kreises Nordfriesland über die unver-

mutete Prüfung der Finanzbuchhaltung der AmrumTouristik Norddorf 
Vorlage: Nord/000125 

  
Sachdarstellung mit Begründung: 
 
Das Gemeindeprüfungsamt des Kreises Nordfriesland hat am 24.09.2019 eine unver-
mutete Prüfung der Finanzbuchhaltung beim Eigenbetrieb  der Gemeinde Norddorf auf 
Amrum,  der Amrum Touristik  Norddorf  durchgeführt. 
 
Der Prüfbericht wird der Gemeindevertretung Norddorf zur Auswertung vorgelegt. 
 
Gemäß § 7 Abs. 3 KPG hat die kommunale Körperschaft zu dem Prüfungsergebnis 
gegenüber der Prüfungsbehörde und der Kommunalaufsichtsbehörde innerhalb von 
sechs Monaten Stellung zu nehmen. Dabei ist zu berichten, ob und wie die Prüfungs-
feststellungen Rechnung getragen wurde. 
 
Handlungsbedarf gemäß Prüfbericht besteht insbesondere unter dem Punkt 2 „Dienst-
anweisungen“, Punkt 3 „Ermittlung des Kassenbestandes“, Punkt 5. “Örtliche Kassen-
aufsicht“ und unter dem Punkt 7. “Vertrag mit der Amrum Touristik AöR““. 
 
Die schriftliche Stellungnahme der Werksleitung hat bis spätestens zum 30.09.2020 zu 
erfolgen und ist in zweifacher Ausfertigung an das Gemeindeprüfungsamt  zu übersen-
den. 
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Der Prüfbericht kann u.a. in der Geschäftsbuchhaltung des Amtes Föhr-Amrum, Außen-
stelle Amrum, Strunwai 5, eingesehen werden. 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Der Bericht des Gemeindeprüfungsamtes des Kreises Nordfriesland über die durchge-
führte unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung beim Eigenbetrieb der Gemeinde 
Norddorf auf Amrum, der Amrum Touristik Norddorf wird zur Kenntnis genommen. Der 
Werkleiter wird mit der Abgabe der Stellungnahme beauftragt. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür 
 
 

 11. Feststellung des Jahresabschlusses der Amrum Touristik Norddorf 2018 
Vorlage: Nord/000126 

  
Sachdarstellung mit Begründung: 
 
Der Jahresabschluss 2018 der Amrum Touristik Norddorf wurde vom Steuerberater Hesse 
aufgestellt und von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft 
Fidelis Revision GmbH geprüft. 
 
Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht hat Fidelis Revision GmbH folgenden  
 

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
 
erteilt:  

 

Wir  haben  den  Jahresabschluss  des Eigenbetriebs AmrumTouristik Norddorf, Nord-
dorf, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018, der Gewinn- und Verlust-
rechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 so-
wie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsme-
thoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs Amrum-
Touristik Norddorf, Norddorf, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. 
Dezember 2018 geprüft. Durch § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG S-H wurde der Prüfungsgegen-
stand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhält-
nisse des Eigenbetriebs i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 
deutschen handelsrechtlichen und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage 
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
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geführt hat.  

Grundlage für die Prüfungsurteile  

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB und § 13 Abs. 1 KPG S-H unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben.  

Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht zu dienen.  

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und der Gemeindevertretung für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht 

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, 
der den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vor-
schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Eigenbetriebes vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwort-
lich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.  

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber 
hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsat-
zes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsäch-
liche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.  

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verant-
wortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet 
hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeig-
nete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.  

Die Gemeindevertretung ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungsle-
gungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts  

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
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schluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - fal-
schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jah-
resabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhal-
tet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, 
dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und 
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.  

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-
sche Grundhaltung. Darüber hinaus  

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstel-
lungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da 
Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-
digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können;  

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele-
vanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungs-
urteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben;  

 beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen 
Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Anga-
ben; 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen 
Vertreter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob ei-
ne wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenhei-
ten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 
der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann; 
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 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-
schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Eigenbetriebs vermittelt; 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzes- entsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigen-
betriebs; 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichen-
der geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zu-
kunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten be-
deutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsur-
teil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annah-
men geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplan-
ten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellun-
gen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unse-
rer Prüfung feststellen. 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG S-H 

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen 

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Eigenbetriebes i.S.v. § 53 
Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Wirtschaftsjahr befasst. Gemäß § 14 Abs. 3 KPG S-H haben wir 
in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen. 

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass 
uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen 
der wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass geben.  

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse des Ei-
genbetriebes sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er dafür als 
notwendig erachtet hat. 

Verantwortung des Abschlussprüfers 

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung 
über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkrei-
se 11 bis 16, durchgeführt. 

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der 
Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu 
wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Ab-
schlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen des gesetzlichen 
Vertreters und die Geschäftspolitik zu beurteilen. 
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Waren (Müritz), den 15. November 2019 
 

Fidelis Revision GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

 
Wirtschaftsprüfer 
 
 
Der Prüfungsbericht ist dem Gemeindeprüfungsamt des Kreises Nordfriesland zur Stel-
lungnahme vorgelegt worden. Das GPA hat den Prüfungsbericht am 30.01.2020 mit 
eigener Feststellung zurückgesandt.  
 
Feststellungsvermerk des Landrates des Kreises Nordfriesland:  
 
Der Jahresabschluss ist in der geprüften Fassung unverändert von der Gemeindevertre-
tung festzustellen.  
 
Für die Bekanntmachung gelten die Vorschriften des § 14 Abs. 5 KPG.  
 
Beschlussempfehlung: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Norddorf auf Amrum stellt den Jahresabschluss 
2018 der Amrum Touristik Norddorf wie folgt fest: 
 
Der Jahresabschluss der Amrum Touristik Norddorf zum 31. Dezember 2018 wird 
auf 4.735.647,04 EUR (Bilanzsumme), 
die Summe der Erträge auf 1.130.786,83 EUR, 
die Summe der Aufwendungen auf 1.038.537,84 EUR 
und damit der Jahresgewinn auf 92.248,99 EUR festgestellt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Christoph Decker Nicole Ingwersen 
            (Bürgermeister)          (Protokollführung) 
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